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A R B E I T S V E R T R A G





Gebührenfrei!

für Arbeiter im Güterbeförderungsgewerbe

Arbeitgeber:

(Name, Adresse)

Arbeitnehmer/in: 

(Name, Adresse)

Erläuterungen:


= Zutreffendes ankreuzen

*   = nicht Zutreffendes streichen

1. Beginn, Dauer

Das zwischen der Firma _________________ und Herrn/Frau _________________ mit Beginn ______________ (Datum) abgeschlossene Arbeitsverhältnis gilt nach einer einmonatigen Probezeit 


auf unbestimmte Dauer 

befristet für die Dauer von ___ Monaten/Jahren bis ________ (Datum). Dieser Tag gilt jedenfalls als letzter Arbeitstag. Zuvor kann das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist lt. KV aufgelöst werden. (vgl. dazu Pkt. 11)

2. Tätigkeit, Verwendungsart


Kraftfahrer im nationalen und internationalen Fernverkehr 


Kraftfahrer im regionalen Nahverkehr 


Kraftfahrer im Nah- und Fernverkehr wechselnd 


sonstige Verwendung im Betrieb: _______________________________

Die vorübergehende Zuweisung anderer Tätigkeiten sowie die dauernde Versetzung in einen anderen Tätigkeitsbereich bleibt der Geschäftsleitung ausdrücklich einseitig vorbehalten.

Neben der vereinbarten Tätigkeit ist der Arbeitnehmer verpflichtet, auch entsprechende zumutbare Instandhaltungsarbeiten an den Fahrzeugen sowie Reinigungsarbeiten (Wagenpflege) und Transportarbeiten (Be- und Entladevorgänge) durchzuführen.

Im übrigen haben Sie alle betrieblichen Ordnungs- und Sicherheitsvorschriften, die einschlägigen verkehrsrechtlichen Bestimmungen (KFG, StVO usw.) sowie sämtliche sozialrechtliche Bestimmungen betreffend Lenk- und Einsatzzeiten (AZG, ARG, EG-Verordnungen 3820, 3821/85) zu beachten und alle mit der vorgesehenen Verwendung verbundenen Arbeiten sorgfältig und weisungsgemäß durchzuführen.

Ein sorgfältiger Umgang mit den Ihnen anvertrauten Betriebsmitteln wird vorausgesetzt. Schäden am Fahrzeug, sonstigen Betriebsmitteln bzw. der Ladung sind sofort bekanntzugeben. Für alle durch sorgfaltswidrige Handlungen schuldhaft verursachte Schäden haftet der Arbeitnehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen - insbesonders für die schuldhafte Beschädigung des Fahrzeuges nach den Bestimmungen des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes.

Für Verkehrsstrafen und ähnliche Aufwendungen haftet ausschließlich der Arbeitnehmer. Ein Ersatz durch den Arbeitgeber ist nicht vorgesehen.

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, über den Hergang von Verkehrsunfällen und das Ergebnis nachfolgender Verfahren schriftlich zu berichten.

Die nach den Bestimmungen des KFG nicht zwingend mitzuführenden Schaublätter des Fahrtenschreibers bzw. EG-Kontrollgerätes sind unaufgefordert und unverzüglich der Geschäftsleitung zu übermitteln.

Die Durchführung von Privatfahrten ist mit firmeneigenen Fahrzeugen grundsätzlich untersagt. Alkoholkonsum während des Einsatzes ist nicht gestattet.

3. Arbeitsort

Der gewöhnliche Arbeitsort 


ist _________________


ergibt sich aus den infolge der vereinbarten Tätigkeit (Pkt. 2) auftragsgemäß zu befahrenden Fahrtstrecken (wechselnder Einsatzort)

Die vorübergehende oder dauernde Versetzung an einen anderen Arbeitsort (insbesonders eine weitere Betriebsstätte oder Filiale des Unternehmens) bleibt der Geschäftsleitung ausdrücklich einseitig vorbehalten.

4. Kollektivvertrag

Auf das Arbeitsverhältnis findet der Kollektivvertrag 


für Arbeiter im Güterbeförderungsgewerbe 


für das Kleintransportgewerbe

in der jeweils geltenden Fassung (nachstehend kurz "KV") Anwendung.

5. Arbeitszeit

Bezüglich Ausmaß der Normalarbeitszeit von 40 Stunden und deren Verteilung gelten grundsätzlich die Bestimmungen des Kollektivvertrages sowie jene des Arbeitszeitgesetzes. Die Verteilung der Normal-arbeitszeit wird im Rahmen des AZG und KV vereinbart; Änderungen der Arbeitszeitverteilung durch die Geschäftsleitung bleiben vorbehalten. Der Arbeitnehmer sorgt für die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten und Ruhepausen sowie der Lenk- und Einsatzzeiten. Laufende Änderun-gen bleiben der Geschäftsleitung ebenfalls ausdrücklich vorbehalten.

Maximal bis zum gesetzlichen Höchstausmaß verpflichtet sich der Arbeitnehmer zu betriebsnotwendiger Mehrarbeit. Die Leistung von Mehrarbeit erfolgt grundsätzlich über Anordnung der Geschäftsleitung. 

Die Abgeltung von Überstunden erfolgt 


durch Ausbezahlung nach den einschlägigen KV-Bestimmungen 


durch Zeitausgleich binnen ___ Monaten.

6. Nebenbeschäftigung

Jede der Verwendung im gegenständlichen Gewerbe abträgliche Nebenbeschäftigung ist untersagt. Bei Nebenbeschäftigungen in einem Konkurrenzbetrieb (Entlassungsgrund) werden Sie darüber hinaus schadenersatzpflichtig.

Rechtlich zulässige Nebenbeschäftigungen sind der Geschäftsleitung mitzuteilen. In diesem Fall haben Sie für die Einhaltung der Arbeitszeitgrenzen zu sorgen.

7. Dienstverhinderungen

Jede Dienstverhinderung muß unverzüglich dem Arbeitgeber gemeldet (mitgeteilt) und durch entsprechende Nachweise belegt werden. Bei Krankenständen wird


die unaufgeforderte Vorlage einer ärztlichen Bestätigung spätestens am dritten Tag 


die Vorlage eines ärztlichen Nachweises unabhängig von der Dauer des Krankenstandes erwartet.


Verletzungen der Mitteilungs- oder Nachweispflicht im Krankenstand führen zu Anspruchsverlust. 

Ist für die Dienstverhinderung das schuldhafte Verhalten eines Dritten ursächlich, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, dies unaufgefordert und unverzüglich dem Arbeitgeber mitzuteilen.

Arztbesuche und Behördengänge während der Dienstzeit sind durch Belege nachzuweisen. Ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung lt. KV besteht in diesen Fällen nur dann, wenn deren Durchführung außerhalb der Dienstzeit nicht möglich ist.

Beantragte Pflegefreistellungen sind mit ärztlichem Nachweis zu belegen.

8. Urlaub

Nach dem Urlaubsgesetz beträgt der arbeitsjährliche Urlaub


30 Werktage (bei 6-Tage-Woche) 


25 Arbeitstage (bei 5-Tage-Woche) 

Der Urlaub muß vom Arbeitnehmer rechtzeitig beantragt werden. Der Urlaubszeitpunkt ist in jedem Fall zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber einvernehmlich festzulegen. 

Aufgrund der betrieblichen Gegebenheiten 


kann in der Zeit von _________ bis __________ jedenfalls nicht mit der Erteilung von Urlaub gerechnet werden. 


wird vereinbart, daß während der Betriebssperre von ___ Wochen in der Zeit ab ________________ der gesetzliche Gebührenurlaub konsumiert wird (Betriebsurlaub). 

Falls im Zeitpunkt des Betriebsurlaubes das vereinbarte Urlaubsausmaß den aktuellen Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers übersteigt, gilt ein unbezahlter Urlaub als vereinbart.

Im Falle einer Auflösung des Dienstverhältnisses werden Sie über Verlangen des Arbeitgebers allfälligen Resturlaub während der Kündigungsfrist soweit als möglich konsumieren.

Beantragte Pflegefreistellungen sind mit ärztlichem Nachweis zu belegen.

9. Einstufung/Entgelt

Nach dem KV werden Sie in die Lohnkategorie ________ eingestuft und erhalten


einen Monatslohn von € ____________


einen Mindeststundenlohn von €_________ 


einen (auf die nächsten KV-Erhöhungen grundsätzlich anrechenbaren) Stunden Istlohn von € __________ .

Dies ergibt somit derzeit einen Monatslohn von € __________. KV-Erhöhungen haben auf höhere Istlöhne keinerlei Einfluß. Eine allfällige Überzahlung muß daher bei KV-Erhöhungen nicht aufrecht erhalten werden.

Andere Entgeltteile Zulagen, Zuschläge, Diäten und Aufwandsentschädigungen richten sich nach dem KV. 

Für die Sonderzahlungen (UZ, WR) gelten ebenfalls die Bestimmungen des KV. Für deren Bemessung sind jedenfalls die KV-Mindestlöhne (nicht aber allfällige höhere Istlöhne) heranzuziehen. Wenn bei Auflösung eines Arbeitsverhältnisses anteilsmäßig bereits im voraus mehr als die aliquot zustehenden Sonderzahlungen ausbezahlt wurden, so bleibt eine Rückverrechnung der anteilsmäßig zuviel ausbezahlten Beträge ausdrücklich vorbehalten. Der Arbeitnehmer stimmt für derartige Fälle ausdrücklich einer Aufrechnung gegen die Beträge der Endabrechnung zu.

Vereinbarungen über weitere Entgeltleistungen:

10. Fälligkeit, Verfall

Die Bezüge werden monatlich im Nachhinein abgerechnet  - was auf einer entsprechenden Lohnabrechnung bestätigt wird - und auf das mitgeteilte Lohnkonto überwiesen. Nach den Bestimmungen des KV sind alle Ansprüche auf Entgelt oder Auslagenersatz bei sonstigem Verfall binnen 3 Monaten nach Fälligkeit schriftlich geltend zu machen. 

Im übrigen wird die Abtretung von Bezügen nicht anerkannt. Bei der Verpfändung von Bezügen kann dieselbe Bearbeitungsgebühr verrechnet werden wie bei der Lohnpfändung.

11. Auflösung des Arbeitsverhältnisses

Kündigungen erfolgen beiderseits unter Einhaltung der kollektivvertraglichen Bestimmungen bezüglich Kündigungsfrist und Kündigungstermin schriftlich. 

Vereinbarungsgemäß können auch befristet abgeschlossene Dienstverhältnisse vor Ablauf der vereinbarten Dauer durch Kündigung (nach den Bestimmungen des KV bzw. der einschlägigen Gesetze) aufgelöst werden.

Wenn der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt oder ihn ein Verschulden an der vorzeitigen Entlassung trifft, steht dem Arbeitgeber Anspruch auf Ersatz des verursachten Schadens zu. Diese Beträge werden mit Auflösung des Dienstverhältnisses sofort fällig; die Angemessenheit dieses Betrages wird vom Arbeitnehmer ausdrücklich anerkannt.

12. Kollektive Regelungen

Der KV in seiner geltenden Fassung liegt im Büro _____________________ zur jederzeitigen Einsichtnahme für die Arbeitnehmer auf. Dort werden auch allenfalls bestehende Betriebsvereinbarungen aufgelegt - wie in der Anlage zum Arbeitsvertrag beschrieben.

13. Sonstige Vereinbarungen/weitere Hinweise:

Der Arbeitnehmer erhält gegen Empfangsbestätigung eine schriftliche Ausfertigung dieses Arbeitsvertrages.

Jede künftige Änderung der hier festgehaltenen Rechte und Pflichten, die nicht unmittelbar auf Gesetz, KV oder Betriebsvereinbarungen beruht, wird ebenso schriftlich festgehalten.

________________ , am ____________

____________________________



___________________________

Der Arbeitgeber






Der Arbeitnehmer
